
Aus der Praxis

Der zivile Luftverkehr ist spektakulären Terroran-

griffen zum Trotz in den vergangenen Jahren dyna-

misch gewachsen. Neue Großraumflugzeuge wie

der Airbus A 380 sollen dazu beitragen, die wach-

senden Passagierzahlen sicher und komfortabel zu

bewältigen. Weltweit bemühen sich Sicherheitsex-

perten um die Lösung des Problems, das aus den

wachsenden Passagierzahlen einerseits und der

latenten Bedrohung des Luftverkehrs durch

Anschläge erwächst. Zugleich gilt es, auch ver-

kehrsgefährdende Eingriffe von Tätern zu verhin-

den, die vom Flughafenpersonal eingeschleust

werden. Nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kon-

trolle ist besser“ verlangt eine neue EU-Verordnung

auch eine umfassende Kontrolle des Flughafenper-

sonals, um mögliche Risiken kontrollierbar zu

gestalten. So gilt es, schnell umfassende Vorsorge-

maßnahmen zu treffen, die mögliche Gefahren

ausschließen, zugleich aber auch die Abwicklung

eines pünktlichen Luftverkehrs sicherzustellen.

Mit diesem Ziel beschlossen das Europäische Parla-

ment und der Europa-Rat am 29. April 2004 eine

europaweit gültige Verschärfung der gemeinsa-

men Vorschriften zur Sicherheit in der Zivilluftfahrt.

Diese sieht vor, daß nur noch kontrollierte Personen

und Fahrzeuge in den „Critical Part“, also in den

sicherheitsrelevanten Bereich des jeweiligen Air-

ports eingelassen werden dürfen.

Vorreiter München

Als einer der ersten Flughäfen in Europa hat der

Flughafen München die neuen Vorschriften in die

Praxis umgesetzt und spezielle Kontrollstellen für

die Beschäftigten des Airports eingerichtet. Insge-

samt sechs Zweckbauten bieten Stellflächen für

Röntgengeräte zur Prüfung mitgeführter Gegen-

stände und für Torsonden zur Personenüberprü-

fung. Außerdem umfaßt die Anlage Überwa-

chungsbildschirme und Technikbereiche sowie

Sozialräume für das Sicherheitspersonal. Von

jedem Gebäude werden 2 Zufahrten abgefertigt.

Modulbau schnell und kostengünstig

Die Flughafengesellschaft entschied sich dafür, die

Bauwerke zeitsparend in Modulbauweise aus-

führen zu lassen und beauftragte Ofra mit der Aus-

führung. Das Beverunger Unternehmen ist in Luft-

fahrtkreisen bereits bekannt, weil es unter ande-

rem mehrere große Bauwerke für Airbus in

Finkenwerder errichtet hat. Die Größe der insge-

samt sechs neu errichteten, nicht unterkellerten,

eingeschossigen Kontrollgebäude wurde den aktu-

ellen Raumanforderungen angepaßt. Sie weisen

alle die gleiche Breite von 4,28 Metern und eine

identische Höhe von 3,50 Metern auf. Die zweimal

ausgeführte kleinste Einheit mißt 5,74 Meter in der

Länge, die größte 20,88 Meter. Die Gesamtfläche

der sechs Bauten beträgt 281,81 Meter. Die

Modulbauweise ermöglichte eine sehr schnelle

Fertigstellung innerhalb von zehn Wochen. Eine
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Nur einer der vielen Unterschiede, welche die
Videoübertragungstechnologie von NVT bietet.
Nur einer der vielen Unterschiede, welche die

Videoübertragungstechnologie von NVT bietet.

Wenn Sie für Ihre CCTV-Anlage immer noch
Koaxialkabel verwenden, ist es Zeit darüber
nachzudenken. Denn dank der fortschrittlichen
Technologie von NVT-Produkten können qual-
itätsstarke Echtzeit-Videoübertragungen mit
kostengünstigen UTP-Leitern realisiert werden.

Die UTP-Videoübertragungstechnologie von NVT
bietet Ihnen folgende Vorteile:

Eine hochtechnologische Lösung ohne Einsatz
von Koaxialkabeln oder Lichtfaserleitern

Hochauflösende Bildqualität zu einem Bruchteil
der Kosten von Lichtfaserleitern

Übertragungsdistanzen bis zu 1,6 km

Einfachere Installation als mit Koaxial- oder
Lichtfasertechnik

Geringere Lohnkosten

Hervorragende Störungsbeständigkeit und
Stossspannungsschutz

Flexibilität hinsichtlich der Installation von
NVT/UTP-Leitungen in direkter Nähe von
anderen Video-,Telemetrie-, Daten-kommunika-
tions- oder Niederspannungskabeln

Ein umfassendes Angebot von Ein- oder
Mehrkanal-UTP-Videosende- und
Empfangsgeräten

Wenn Sie wissen möchten, wie NVT’s fortschrit-
tliche Technologie Ihnen helfen
kann, die Qualität Ihrer CCTV-
Installation zu verbessern und
gleichzeitig Zeit, Geld und
Ärger zu sparen, kontaktieren
Sie uns sofort.

25 UTP-Leiterpaare

25 Koaxialleiter
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Neue Kontrollgebäude auf
dem Münchner Flughafen



Aus der Praxis: Neue Kontrollgebäude auf dem Münchner Flughafen

spezielle Statik ermöglicht, die Gebäudeaufteilung

wie auch die Zuleitungen für die Geräteausstat-

tung den sich möglicherweise wandelnden Erfor-

dernissen anzupassen. Verglaste Türen und Glas-

flächen in den Kontrollräumen bieten dem Perso-

nal eine sehr gute Übersicht über die

Gebäudezugange wie auch über die Fahrzeug-

schleusen im Außenbereich. Die Nebenräume bil-

den sich durch kleinere Fenster an der Fassade ab.

Membrandächer für Kontrollgebäude

Das Erscheinungsbild der Gebäude entspricht der

Gestaltung der Betriebsgebäude des Münchner

Flughafens. So wurden die Fassaden mit Alumini-

um-Wellprofilen bekleidet, die in einer abgerunde-

ten Attika auslaufen und den sechs Bauten einen

eigenen Charakter verleihen. Die Zufahrten zum

besonders zu sichernden „Critical Part“ wie auch

die Fahrzeugschleusen und Kontrollgebäude wer-

den von Membrandächern überspannt, um die

Kontrollflächen vor Nässe zu schützen. Für die

unverzichtbare Übersicht auch bei Nacht sorgen

auf den Dächern installierte Scheinwerfer. Damit

erfüllt die Flughafen München GmbH die aktuellen

Sicherheitsanforderungen der EU und hat siche-

rungstechnische und organisatorische Vorausset-

zungen für eine reibungslose und sichere Passa-

gier- und Frachtbeförderung geschaffen.
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Zahlen - Daten - Fakten

Bauvolumen: 6 Überwachungsgebäude 

mit einer Bruttogeschoßfläche von 281,81 m2

Bauzeit:                                           10 Wochen

Gesamt-Baukosten:            568.410 EUR netto

Dipl.-Ing. Architekt: Bernhard Müller; 
Projektleiter am Flughafen München im Bereich
Neubauprojekte:

„Die modulare Bauweise und der hohe Vorferti-

gungsgrad der von Ofra angelieferten Kompo-

nenten kam unserer Planung sehr entgegen und

ermöglichte die Realisierung des Projektes in

einem sehr engen Zeitrahmen, der uns durch das

Inkrafttreten der EU-Verordnung auferlegt wur-

de. Die Gebäude wurden termingerecht in den

geforderten Qualitäten geliefert, so daß die Kon-

trollstellen nach Einbau der sicherheitsrelevanten

Anlagen am 1. Januar 2006 in Betrieb gehen

konnten.“

Bundesverband Technischer Brandschutz

„Beim Tunnelbrandschutz
ist Deutschland noch ein
Entwicklungsland“
Wenn in einem Straßentunnel ein Brand ausbricht,

garantieren nur stationäre Wasserlöschanlagen

eine sofortige Brandbekämpfung. Um so bedenk-

licher, daß bisher kein einziger Tunnel in Deutsch-

land mit einer Löschanlage ausgestattet ist. Auch

der neueste ADAC-Tunneltest zeigt, daß beim

Brandschutz noch viel zu tun ist, um Katastrophen

wie in Kaprun, im Montblanc-, Tauern- oder St.-

Gotthard-Tunnel in Zukunft zu verhindern.

Auch in diesem Jahr fiel jeder vierte der insgesamt

52 vom ADAC und seinen Partnerclubs in 14

europäischen Ländern getesteten Tunnel wegen

erheblicher Sicherheitsmängel durch. Nach acht

Kriterien – von der Beleuchtung bis zum Brand-

schutz – bewertete der ADAC die Sicherheit der

Reisenden. Dabei galt dem Brandschutz mit 19

Prozent der höchste Stellenwert in der Bewertung.

Zu Recht: Brandschutz ist der zentrale Baustein im

Sicherheitssystem eines Tunnels. Insgesamt zehn

Mal vergab der ADAC beim diesjährigen Tunneltest

für den Brandschutz die Note „mangelhaft“. Drei

Röhren wurden hinsichtlich des Brandschutzes als

„bedenklich“ eingestuft und weitere acht mit

„ausreichend“ bewertet. In dieser Kategorie konn-

ten die Tunneltester allerdings 13 Mal die Note

„gut“ und 18 Mal „sehr gut“ vergeben.

Der Einbau stationärer Wasserlöschanlagen sollte

nach Auffassung des Bundesverbandes Techni-

scher Brandschutz e. V. (BVFA) weiter vorangetrie-

ben werden, um die auch hierzulande noch immer

allgegenwärtige Gefahr von Tunnelröhren als

Todesfallen zu beseitigen. Ab einer Länge von 700

Metern sollten daher Sprinkleranlagen gesetzlich

vorgeschrieben werden, fordert der BVFA.

Sofortige Brandbekämpfung mit
Feuerlöschanlagen

Die Vorteile einer stationären Löschanlage liegen

auf der Hand: Sprinklerdüsen dämmen den Brand

bereits in der Entstehungsphase ein, so daß ein

Übergreifen auf nachfolgende Fahrzeuge verhin-

dert oder zumindest verzögert wird. Das Wasser

einer stationären Wasserlöschanlage dämmt die

Hitze des Feuers ein, kühlt so das Tunnelinnere ab

und verhindert gleichzeitig die Entwicklung giftiger

Rauchgase. Dadurch wird die Zeitspanne zur

Selbstrettung für die Verkehrsteilnehmer sowie das

lebensrettende Zeitfenster bis zum Eintreffen der

Feuerwehr entscheidend vergrößert. Neben der

Rettung von Menschenleben kann der Einbau

einer stationären Löschanlage auch die wirtschaft-

lichen Schäden eines Tunnelbrandes deutlich ein-

grenzen. Sowohl die Instandsetzung eines Tunnels

als auch der Ausfall als wichtige Verkehrsverbin-

dung können hohe Kosten verursachen. Dagegen

sind die Investitionen für eine stationäre Löschanla-

ge mit rund einem Prozent der Gesamtkosten eines

Tunnels vergleichsweise moderat.

Andere Länder haben die Bedeutung von Sprink-

leranlagen für den Tunnelbrandschutz längst

erkannt. Japan, Australien und die USA, aber auch

europäische Länder wie Norwegen, die Niederlan-

de, Großbritannien oder Österreich sind hier Vor-

reiter. Deutschland hingegen müsse laut Bundes-

verband Technischer Brandschutz e. V. beim Tun-

nelbrandschutz als Entwicklungsland bezeichnet

werden. Im gesamten Bundesgebiet gibt es bisher

keinen einzigen Tunnel, der mit einer stationären

Löschanlage ausgestattet ist.

Das Bundesverkehrsministerium läßt derzeit

gemeinsam mit der Bundesanstalt für Straßenwe-

sen erforschen, inwieweit der Einsatz von sta-

tionären Löschanlagen, beispielsweise mit einer

Wasservernebelungstechnik, die Sicherheit im Tun-

nel erhöhen könnte. Zudem wurden die „Richtlini-

en für die Ausgestaltung und den Betrieb von

Straßentunneln“ (RABT) bis 2003 überarbeitet. Der

Brandschutz durch Löschanlagen komme dabei

immer noch zu kurz. Dabei liegen konkrete Vor-

schläge zur Planung und zum Einbau von Sprüh-

wasser-Löschanlagen der VdS Schadenverhütung

(GDV Merkblatt, VdS 3502/D-A-CH) längst vor. 

Strengere Vorschriften

Große Hoffnungen setzt der BVFA in die EU-Richt-

linie für die Sicherheit von Straßentunneln. Neue

Tunnel unterliegen seit dem 1. Mai 2006 strenge-

ren Vorschriften; bestehende Anlagen können bis

2014 nachgerüstet werden. Nur die verantwor-

tungsvolle Umsetzung des EU-Rechts in nationales

Recht und die EU als Tunnel-Kontrolleur können

laut BVFA dazu beitragen, daß sich Katastrophen

wie in Kaprun, Fréjus oder im St.-Gotthard-Tunnel

nicht wiederholen.

Tunnelschutz




